Mit diesem Infoblatt wollen wir Ihnen eine kurze Übersicht über geltende Regelungen geben, die das Pflegegeld betreffen. Es geht hier um eine kurze Einführung.

Wozu eigentlich Pflegegeld?

Zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit wurde als neuer eigenständiger Zweig der Sozialversicherung ab 01.04.1995 geschaffen. 

In den Schutz der sozialen Pflegeversicherung sind Kraft Gesetzes alle einbezogen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Privatversicherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen.

Die Pflegeversicherung hat die Aufgabe, Pflegebedürftigen, also hier dem CF-Patienten, Hilfe zu leisten. Dieser Hilfsbedarf soll dem Patienten die Möglichkeit schaffen, ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Die Hilfeleistungen sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen für den Bedarf an Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung sowie Kostenerstattung, soweit es das Pflegeversicherungsgesetz  vorsieht. Art und Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der Pfelegebedürftigkeit und danach ob häusliche, teilstationäre oder vollständige Pflege in Anspruch genommen wird.

Wer wegen Krankheit oder Behinderung (CF) so hilflos ist, daß er fremder Pflege benötigt, hat grundsätzlich Anspruch auf Pflegegeld. Das Pflegegeld dient also dazu, dem Pflegebedürftigen, also hier dem CF-Patienten, ein Leben zu ermöglichen, das dem des Nichtpflegebedürftigen im wesentlichen entspricht.

Diese allgemeine Formulierung des Gesetzes hilft Ihnen aber so eigentlich kaum weiter und wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.

§12 Sozialgesetzbuch / SGB XI

Begriff der Pflegebedürftigkeit:

Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer k ö r p e r l i c h e n, geistigen oder seelischen K r a n k h e i t  oder  B e h i n d e r u n g  für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens (Hilfe zum Atmen und der Fortbewegung, zu Hygiene, Ernährung, hauswirtschaftliche Versorgung z.B. Einkaufen, Kochen, Reinigen) auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Krankheiten oder Behinderungen im Sinne dieses Absatzes sind u. a. Funktionsstörungen der inneren Organe.

Dabei hat die ambulante und familiäre Hilfe eindeutig Vorrang vor der stationären Hilfe.

Im Sozialgesetzbuch sind weiterhin die Stufen der Pflegebedürftigkeit und somit auch u. a. die Gewährung geregelt. Abhängig sind sie von der Art und Umfang der Pflegebedürftigkeit. Die Hilfe kann von qualifizierten Pflegekräften übernommen werden, oder durch Familienmitglieder / Angehörige durchgeführt werden. § 33 SGB XI regelt die Zahlung eines Pflegegeldes für selbstbeschaffte Pflegehilfen i.R. durch die Eltern, Familienangehörige oder Nachbarn.

Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit.

Um ein Pflegegeld zu erhalten, ist ein medizinisches Gutachten erforderlich, das die Pflegebedürftigkeit des CF-Patienten nachweist. Die Pflegekassen haben somit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung prüfen zu lassen, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit vorliegt.

1. Antragstellung auf Pflegebedürftigkeit bei Ihrer Krankenkasse

       Rücksprache nehmen mit der CF-Ambulanz und deren Sozialstation.

2. Erstellung eines Tagesprotokolls, woraus hervorgeht wieviel Zeitaufwand für die Pflege durch die Hilfs- / Pflegeperson benötigt wird.

-
Hilfe im Bereich der Atmung:


Überwachung Autogene Drainage und Flutter, Inhalationen, Bestückung und Reinigung  der Geräte, therapeutische Sportübungen, Hilfestellungen beim Abhusten, Sauerstoffzufuhr, Störung der Nachtruhe

-
Hilfe im Bereich der Körperpflege:


Hygienemaßnahmen wegen hoher Salzausscheidung, Hilfe bei der Mundhygiene, - beim Abhusten, - bei der Darmentleerung

-
Hilfe im Bereich der Ernährung:


Überwachung der Nahrungsaufnahme und Medikamentenaufnahme

-
Pflegetätigkeiten im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung


Zusätzliche Einkäufe, Kochen der speziellen Nahrung, Bereiten von Zwischenmahlzeiten, Bereiten und Überwachen der Einnahme hochkalorischer Nahrung oder Sondenernährung, zusätzlicher Reinigungsaufwand wegen strenger Hygienevorschriften bei CF, vermehretes Spülen, vermehrtes Wechseln und Waschen von Kleidung und Bettwäsche. 

-
Begleitung


Zusätzlich zum häufigen Arztbesuch, Krankengymnastik, Kindergarten oder Schule




3. Hausbesuch des Medizinischen Dienstes


Der Medizinische Dienst untersucht den CF-Patienten in seinem Wohnbereich. Eine Kopie des Tagesprotokolls und Informationsmaterial bereithalten und dem MDK aushändigen. Nicht immer wird die Hilfestellung zur Atmung als Grundpflege anerkannt. Hier gibt es mittlerweile mehrere Gerichtsurteile in denen die Grundpflege bei CF-Patienten anerkannt wurde. Bei Ihrer jeweiligen CF-Selbsthilfegruppe können Sie die Urteile anfordern.




   4. Anerkennung der Pflegetätigkeit


Der Medizinische Dienst stellt inseinem Gutachten die Anerkennung der Pflegetätigkeit fest oder lehnt sie ab.


Die Anerkennung setzt voraus, daß der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld den Umfang seiner Pflege d.h. die erforderliche Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung durch eine Pflegeperson (i.R. die Eltern oder Angehörigen) in geeigneter Weise selbst sicherstellt.

Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfsbedarf gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.





Je nach Grad der Pflegeeinstufung beträgt das Pflegegeld je Kalendermonat für





Die Pflegestufe I = 400,oo DM


Für erheblich Pflegebedürftige, d.h.

Die bei der Körperpflege (Hygienemaßnahmen), der Ernährung (Mehrbedarf) oder der Mobilität (Atemtherapie) für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung (Reinigung, Einkaufen, Waschen etc.) benötigen.





Die Pflegestufe II = 800,00 DM


Für Schwerpflegebedürftige


Die bei der Körperpflege (Hygienemaßnahmen), der Ernährung (Mehrbedarf) oder der Mobilität (Atemtherapie) mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung (Reinigung, Einkaufen, Waschen etc.) benötigen. 





Die Pflegestufe III = 1.300,00 DM


Für Schwerstpflegebedürftige


Die bei der Körperpflege (Hygienemaßnahmen), der Ernährung (Mehrbedarf) oder der Mobilität (Atemtherapie) täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung (Reinigung, Einkaufen, Waschen etc.) benötigen.

5.     Nichtanerkennung der Pflege

Wird die Zahlung eines Pflegegeldes abgelehnt, so besteht eine Widerspruchsfrist von grundsätzlich 4 Wochen. Es empfiehlt sich, nach Rücksprache mit Ihrer jeweiligen CF-Selbsthilfegruppe Widerspruch einzulegen, damit das Antragsverfahren nicht verfällt. Nur so läßt sich feststellen, ob es in Ihrem Fall sinnvoll sein kann, ggf. vor Gericht mögliche Ansprüche einzuklagen.

6.     Rentenversicherung

Mit dem Pflegeversicherungsgesetz wird die Situation der ehrenamtlichen Pflegepersonen entscheident verbessert. Wer ”ehrenamtlich” mindestens 14 Stunden in der Woche pflegt, ist gesetzlich rentenversichert. Die Pflegekasse erledigt die Beitragszahlung. Deren Höhe orientiert sich am Grad der Pflegebedürftigkeit sowie am wöchentlichen Zeitaufwand. Teilen sich mehrere Personen die Pflege, so kommt es darauf an, wie viele Stunden die einzelne Pflegekraft leistet. Während ihrer Pflegetätigkeit rentenversichert sind auch solche Personen, die bereits anderweitig der Rentenversicherung angehören, etwa als Arbeitnehmer von maximal 30 Stunden in der Woche.

